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Technische Universität Dresden 
Fakultät Maschinenwesen 

Spezifische Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik 

Vom 18. Mai 2026 

Aufgrund des § 14 Absatz 4 Satz 1 und des § 35 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen 
Hochschulgesetzes vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 31. Januar 2024 (SächsGVBl. S. 83) geändert worden ist, hat der Fakultätsrat der Fakultät 
Maschinenwesen nach Anhörung der Studienkommission für den Bachelorstudiengang 
Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik die folgende Spezifische Prüfungsordnung als Satzung 
erlassen, die vom Rektorat genehmigt wurde: 
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§ 1  
Geltungsbereich 

Diese Spezifische Prüfungsordnung gilt in Verbindung mit der Allgemeinen Prüfungsord-
nung. Zusammen bilden sie gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 der Allgemeinen Prüfungsordnung die Prü-
fungsordnung für den Bachelorstudiengang Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik im Sinne 
des § 35 des Sächsischen Hochschulgesetzes. Diese Prüfungsordnung gilt in Verbindung mit der 
Studienordnung für den Bachelorstudiengang Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik. 

§ 2  
Studiengangssprache, Studiendauer und -umfang 

(1) Der Bachelorstudiengang Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik wird in deutscher Spra-
che durchgeführt. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester. 

(3) Durch das Bestehen der Bachelorprüfung werden insgesamt 180 Leistungspunkte in den 
Modulen sowie der Bachelorarbeit und dem Kolloquium erworben.  

§ 3  
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen der Bachelorprüfung 

Vor der Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit müssen mindestens 120 Leistungspunkte 
erworben worden sein. 

§ 4  
Bonusleistungen 

Durch bestimmte Studienleistungen (Bonusleistungen) können für zugeordnete Prüfungsleis-
tungen freiwillig Bonuspunkte erworben werden. Wenn die Prüfungsleistung mindestens mit 
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurde, ersetzen Bonuspunkte in Ergänzung der von der oder dem 
Studierenden erworbenen Bewertungspunkte maximal 10 Prozent der Gesamtpunktzahl der zu-
geordneten Prüfungsleistung. Art und Ausgestaltung der Bonusleistungen sowie deren Zuord-
nung zu einer Prüfungsleistung sind in den Modulbeschreibungen zu regeln. Die durch eine Bo-
nusleistung zu erwerbende Anzahl an Bonuspunkten sowie die in der zugehörigen Prüfungsleis-
tung insgesamt zu erreichende Gesamtpunktzahl werden zu Beginn jedes Semesters in der je-
weils üblichen Weise bekannt gegeben. Erworbene Bonuspunkte werden nur in dem für die Stu-
dierende oder den Studierenden der Bonusleistung nachfolgenden verbindlichen Prüfungster-
min berücksichtigt. 

§ 5  
Gegenstand, Art und Umfang der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung umfasst alle Modulprüfungen der Module des Pflichtbereichs und die 
Modulprüfungen der gewählten Module des Wahlpflichtbereichs. 

(2) Module des Pflichtbereichs sind: 
1. Grundlagen der Mathematik, 
2. Technische Mechanik - Statik, 
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3. Konstruktionslehre und CAD, 
4. Anorganische Chemie, 
5. Physik, 
6. Nachhaltigkeit, 
7. Ingenieurmathematik, 
8. Technische Mechanik - Festigkeitslehre, 
9. Informatik und Grundlagen der Künstlichen Intelligenz, 
10. Grundlagen der Organischen Chemie, 
11. Grundlagen der Mechanischen Verfahrenstechnik, 
12. Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, 
13. Mehrdimensionale Integralrechnung und Wahrscheinlichkeitsrechnung, 
14. Grundlagen der Elektrotechnik, 
15. Grundlagen der Thermodynamik - Thermodynamik I, 
16. Physikalische Chemie, 
17. Grundlagen Werkstofftechnik, 
18. Wärmeübertragung, 
19. Grundlagen der Strömungsmechanik, 
20. Regelungstechnik, 
21. Experimentelle Methoden in der Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik und Datenmanage-

ment, 
22. Ingenieurwissenschaftliches fachpraktisches Arbeiten. 

(3) Der Wahlpflichtbereich umfasst: 
1. Module der Akademischen Sprachkompetenzen von denen 1 Modul im Umfang von 5 Leis-

tungspunkten nach Maßgabe der Anlage 1 zu dieser Spezifischen Prüfungsordnung zu wäh-
len ist sowie die folgenden Profilempfehlungen: 
a) Bioingenieurwesen, 
b) Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik, 
c) Holztechnik und Faserwerkstofftechnik sowie 
d) Lebensmitteltechnologie, 

von denen 1 Profilempfehlung sowie deren Module nach Maßgabe der Anlage 2 zu dieser Spezi-
fischen Prüfungsordnung zu wählen ist. 

§ 6  
Freiversuchsmöglichkeit 

Ein Freiversuch ist möglich. 

§ 7  
Bearbeitungszeit, Form und Anzahl der Bachelorarbeit; Kolloquium 

(1) Die Bachelorarbeit wird im zeitlichen Umfang von 330 Stunden erbracht; es werden 11 Leis-
tungspunkte erworben. Die Erbringung erfolgt in der Regel studienbegleitend, die Bearbeitungs-
zeit beträgt 15 Wochen. Wird die Bachelorarbeit nicht studienbegleitend erbracht, beträgt die Be-
arbeitungszeit 10 Wochen. Der Prüfungsausschuss stellt bei Ausgabe des Themas nach § 26  
Absatz 3 Satz 1 der Allgemeinen Prüfungsordnung fest, ob die Erbringung der Bachelorarbeit stu-
diengleitend oder nicht studienbegleitend erfolgt. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag der oder des Studierenden ausnahmsweise verlängern, 
im Falle einer studienbegleitenden Erbringung der Bachelorarbeit um insgesamt höchstens 7 Wo-
chen oder im Falle einer nicht studienbegleitenden Erbringung der Bachelorarbeit um insgesamt 
höchstens 5 Wochen. 
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(2) Die Bachelorarbeit ist in einem maschinegeschriebenen und gebundenen Exemplar sowie 
in digitaler Textform auf einem geeigneten Datenträger einzureichen. 

(3) Die Bachelorprüfung umfasst ein Kolloquium. Es hat eine Dauer von 60 Minuten. Es wird 
1 Leistungspunkt erworben. 

§ 8  
Gewichtungen für die End- und Gesamtnotenbildung 

(1) Bei der Endnotenbildung wird die Note der Bachelorarbeit dreifach und die Note des Kol-
loquiums einfach gewichtet. 

(2) Bei der Gesamtnotenbildung wird die Endnote der Bachelorarbeit dreißigfach gewichtet. 
Von der Gesamtnotenbildung ist die Modulnote des Moduls Ingenieurwissenschaftliches fach-
praktisches Arbeiten ausgeschlossen. 

§ 9  
Zusatzangaben 

In das Zeugnis werden zusätzlich auf Antrag der oder des Studierenden die Bewertungen von 
Zusatzmodulen und die entsprechenden Leistungspunkte und die bis zum Abschluss der Hoch-
schulabschlussprüfung benötigte Fachstudiendauer aufgenommen. Auf der Beilage zum Zeugnis 
werden zusätzlich die Bewertungen von Prüfungsleistungen in Zusatzmodulen sowie die Namen 
der Prüferinnen und Prüfer der einzelnen Prüfungsleistungen ausgewiesen. 

§ 10  
Bachelorgrad 

Ist die Bachelorprüfung bestanden, wird der Bachelorgrad Bachelor of Science (abgekürzt: 
B.Sc.) verliehen. 

§ 11  
Übergangsvorschriften 

(1) Diese Spezifische Prüfungsordnung ist erstmals anzuwenden für die zum Wintersemester 
2026/2027 neu in den Bachelorstudiengang Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik immatriku-
lierten Studierenden. 

(2) Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2026/2027 in den Bachelorstudiengang Ver-
fahrenstechnik und Naturstofftechnik immatrikuliert wurden, ist, soweit in den Absätzen 3 bis 5 
nichts anderes geregelt ist, die jeweils für sie bislang geltende Fassung der Prüfungsordnung für 
den Bachelorstudiengang Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik vom 28. April 2019 (Amtliche 
Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 9/2019 vom 23. Mai 2019, S. 108), die durch Satzung vom 
18. Mai 2026 (Amtliche Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 5-2026 vom 15. Juni 2026, S. 598) 
geändert worden ist, bis einschließlich 30. September 2027 weiter anzuwenden. Danach ist diese 
Spezifische Prüfungsordnung auch für Studierende nach Satz 1 anzuwenden. Zudem werden für 
nicht identische Module inklusive der Noten vorrangig die bereits erbrachten Modulprüfungen 
und nachrangig auch einzelne Prüfungsleistungen auf der Basis einer Äquivalenztabelle, die 
durch den Prüfungsausschuss festgelegt und in der jeweils üblichen Weise bekannt gegeben 
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wird, von Amts wegen übergeleitet. Mit Ausnahme von § 21 Absatz 5 der Allgemeinen Prüfungs-
ordnung werden nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertete Modulprü-
fungen und Prüfungsleistungen nicht übergeleitet. Auf Basis der Noten ausschließlich übergelei-
teter Prüfungsleistungen findet grundsätzlich keine Neuberechnung der Modulnote statt. Aus-
nahmen sind der Äquivalenztabelle zu entnehmen. Für identische Module erfolgt eine Fortschrei-
bung aller Leistungen von Amts wegen. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 ist auf schriftliche und unwiderrufliche Erklärung der oder 
des Studierenden an das Prüfungsamt diese Spezifische Prüfungsordnung für sie oder ihn ab dem 
auf ihre oder seine Erklärung folgenden Semester anzuwenden. Diese Erklärung kann bis ein-
schließlich 31. März 2027 gestellt werden. Absatz 2 Satz 3 bis 7 gilt entsprechend. 

(4) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 ist § 23 der Allgemeinen Prüfungsordnung ab dem Win-
tersemester 2026/2027 anzuwenden.  

(5) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 ist für Studierende nach Absatz 2 Satz 1, die bis einschließ-
lich 30. September 2027 alle von der Bachelorprüfung umfassten Modulprüfungen bestanden ha-
ben, die jeweils für sie bislang geltende Fassung der Prüfungsordnung nach Absatz 2 Satz 1 auch 
nach dem 30. September 2027 bis einschließlich 30. September 2028 weiter anzuwenden. 

§ 12  
Inkrafttreten 

Diese Spezifische Prüfungsordnung tritt am 1. Juli 2026 in Kraft. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt. Sie ist in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der TU Dresden öffentlich bekannt zu machen.  

Dresden, den 18. Mai 2026 

Die Rektorin 
der Technischen Universität Dresden 

Prof. Dr. Ursula M. Staudinger  
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Anlage 1  
(zu § 5 Absatz 3) 
Module der Akademischen Sprachkompetenzen  
 
I. Module der Akademischen Sprachkompetenzen sind 

1. Fremdsprache B2, 
2. Akademische Sprachkompetenzen - B2 Fortgeschritten, 
3. Berufliche Sprachkompetenzen - B2 Fortgeschritten, 
4. Akademische Sprachkompetenzen - C1, 
5. Berufliche Sprachkompetenzen - C1, 

von denen 1 zu wählen ist. 
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Anlage 2  
(zu § 5 Absatz 3) 
Module der Profilempfehlungen 
 
A. In der Profilempfehlung Bioingenieurwesen sind  

I. Module des Pflichtbereichs  
1. Allgemeine Mikrobiologie, 
2. Technische Mikrobiologie, 
3. Anlagen- und Sicherheitstechnik, 
4. Grundlagen der Bioverfahrenstechnik 
5. Grundprozesse der Thermischen Verfahrenstechnik, 
6. Biochemie für Bioverfahrenstechniker, 
7. Analytische Chemie, 
8. Fermentationstechnik, 
9. Systemverfahrenstechnik, 

II. Module des Wahlpflichtbereichs 
1. Fremdsprache A1 Fortgeschritten, 
2. Fremdsprache A2, 
3. Fremdsprache A2 Fortgeschritten, 
4. Fremdsprache Ostasien A2 Fortgeschritten, 
5. Fremdsprache B1, 
6. Chinesisch B1, 
7. Japanisch B1, 
8. Fremdsprache B1 Fortgeschritten, 
9. Chinesisch B1 Fortgeschritten, 
10. Japanisch B1 Fortgeschritten, 
11. Studium Generale, 
12. Umweltverfahrenstechnik, 
13. Grundlagen der Chemischen Reaktionstechnik, 
14. Partikelbeladene Strömungen in der Verfahrenstechnik, 
15. Lebensmittelwissenschaften und -technologie, 
16. Lebensmitteltechnische Grundverfahren, 
17. Chemometrie, 
18. Principles of Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps, 
19. Fluide und Stoffdaten - Thermodynamik V, 
20. Prozessmesstechnik und mathematische Methoden der Messdatenverarbeitung, 
21. Wasserstoff-Energietechnik, 

von denen 1 zu wählen ist. 
Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können unter II. weitere Module gewählt werden. 
B. In der Profilempfehlung Bioingenieurwesen sind  

I. Module des Pflichtbereichs  
1. Analytische Chemie, 
2. Statistik und Partielle Differentialgleichungen, 
3. Grundlagen der Chemischen Reaktionstechnik, 
4. Grundlagen der Wärme- und Stoffübertragung, 
5. Grundprozesse der Thermischen Verfahrenstechnik, 
6. Anlagen- und Sicherheitstechnik, 
7. Partikelbeladene Strömungen in der Verfahrenstechnik, 
8. Mehrphasenreaktionen, 
9. Systemverfahrenstechnik, 

II. Module des Wahlpflichtbereichs 
1. Fremdsprache A1 Fortgeschritten, 
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2. Fremdsprache A2, 
3. Fremdsprache A2 Fortgeschritten, 
4. Fremdsprache Ostasien A2 Fortgeschritten, 
5. Fremdsprache B1, 
6. Chinesisch B1, 
7. Japanisch B1, 
8. Fremdsprache B1 Fortgeschritten, 
9. Chinesisch B1 Fortgeschritten, 
10. Japanisch B1 Fortgeschritten, 
11. Studium Generale, 
12. Grundlagen der Bioverfahrenstechnik, 
13. Umweltverfahrenstechnik, 
14. Lebensmittelwissenschaften und -technologie, 
15. Lebensmitteltechnische Grundverfahren, 
16. Chemometrie, 
17. Principles of Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps, 
18. Fluide und Stoffdaten - Thermodynamik V, 
19. Prozessmesstechnik und mathematische Methoden der Messdatenverarbeitung, 
20. Wasserstoff-Energietechnik, 

von denen 1 zu wählen ist. 
Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können unter II. weitere Module gewählt werden. 
C. In der Profilempfehlung Holztechnik und Faserwerkstofftechnik sind  

I. Module des Pflichtbereichs  
1. Rohstoff Holz, 
2. Innovative naturfaserbasierte Produkte, 
3. Grundprozesse der Erzeugung von Holzwerkstoffen und Papier, 
4. Grundprozesse der Verarbeitung von Holzwerkstoffen und Papier, 
5. CNC-Technik, 
6. Praxis der Holztechnologie und Papiertechnologie, 
7. Produktfertigung in der Holztechnik und Naturfaserwerkstofftechnik, 
8. Beschichtungstechnik und Klebetechnik, 
9. Möbel- und Bauelementeentwicklung, 

II. Module des Wahlpflichtbereichs 
1. Fremdsprache A1 Fortgeschritten, 
2. Fremdsprache A2, 
3. Fremdsprache A2 Fortgeschritten, 
4. Fremdsprache Ostasien A2 Fortgeschritten, 
5. Fremdsprache B1, 
6. Chinesisch B1, 
7. Japanisch B1, 
8. Fremdsprache B1 Fortgeschritten, 
9. Chinesisch B1 Fortgeschritten, 
10. Japanisch B1 Fortgeschritten, 
11. Studium Generale, 
12. Anlagen- und Sicherheitstechnik, 
13. Grundlagen der Bioverfahrenstechnik, 
14. Umweltverfahrenstechnik, 
15. Grundlagen der Chemischen Reaktionstechnik, 
16. Partikelbeladene Strömungen in der Verfahrenstechnik, 
17. Lebensmittelwissenschaften und -technologie, 
18. Lebensmitteltechnische Grundverfahren, 
19. Chemometrie, 
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20. Principles of Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps, 
21. Fluide und Stoffdaten - Thermodynamik V, 
22. Prozessmesstechnik und mathematische Methoden der Messdatenverarbeitung, 
23. Wasserstoff-Energietechnik, 

von denen 1 zu wählen ist. 
Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können unter II. weitere Module gewählt werden. 
D. In der Profilempfehlung Lebensmitteltechnologie sind  

I. Module des Pflichtbereichs  
1. Lebensmittelwissenschaften und -technologie, 
2. Technologie komplexer Lebensmittel, 
3. Analytische Chemie, 
4. Grundlagen der Lebensmittelchemie, 
5. Lebensmitteltechnische Grundverfahren, 
6. Grundprozesse der Thermischen Verfahrenstechnik, 
7. Lebensmittelmikrobiologie und -hygiene, 
8. Lebensmittelwissenschaftliche Laborpraxis, 

II. Module des Wahlpflichtbereichs 
1. Fremdsprache A1 Fortgeschritten, 
2. Fremdsprache A2, 
3. Fremdsprache A2 Fortgeschritten, 
4. Fremdsprache Ostasien A2 Fortgeschritten, 
5. Fremdsprache B1, 
6. Chinesisch B1, 
7. Japanisch B1, 
8. Fremdsprache B1 Fortgeschritten, 
9. Chinesisch B1 Fortgeschritten, 
10. Japanisch B1 Fortgeschritten, 
11. Studium Generale, 
12. Anlagen- und Sicherheitstechnik, 
13. Grundlagen der Bioverfahrenstechnik, 
14. Umweltverfahrenstechnik, 
15. Grundlagen der Chemischen Reaktionstechnik, 
16. Partikelbeladene Strömungen in der Verfahrenstechnik, 
17. Chemometrie, 
18. Principles of Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps, 
19. Fluide und Stoffdaten - Thermodynamik V, 
20. Prozessmesstechnik und mathematische Methoden der Messdatenverarbeitung, 
21. Wasserstoff-Energietechnik, 

von denen 1 zu wählen ist. 
Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können unter II. weitere Module gewählt werden. 
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